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Technische Informationen und Weisungen  

Das Wichtigste in Kürze: 

➢ Diese Informationen und Weisungen sind gültig für den gesamten Wettkampf. 

➢ Ankreuzen beim „Chambre d’appel“: 60 Minuten (resp. 90 Minuten beim Stab) vor dem 

Wettkampf; ohne Ankreuzen kein Start! 

➢ Die Callroom-Zeiten (siehe 2.4.) sind unbedingt einzuhalten. 

➢ Bitte prüft vor dem Wettkampf die SM-Homepage www.lvw.ch/sm2021 für Neuigkeiten 

zum Schutzkonzept. PERSONEN ÜBER 16 JAHRE ERHALTEN NUR MIT COVID-ZERTIFIKAT (GEIMPFT, 

GENESEN, GETESTET) ZUTRITT ZUM WETTKAMPF. 

EIN AUSWEIS IST AUCH FÜR PERSONEN UNTER 16 JAHREN MITZUBRINGEN. 

➢ Das Hammerwerfen der Kategorie U16M wird wegen der geringen Anmeldezahl (3) mit der 

Kategorie U18M zusammengelegt. Alle teilnehmenden U16M Athleten werfen mit dem Ham-

mer 5.00 kg in der Kategorie U18M. Titel- und medaillenberechtigt sind beide Kategorien 

ausschliesslich in der Kategorie U18M. 

➢ Der Vorlauf 1500m U18M fällt aus. Es findet direkt der Final am Sonntag mit den 16 oder 

weniger angemeldeten Läufern statt. 

1. Allgemeine Informationen 

1.1. Anreise/Parkplätze 

Das Stadion Deutweg ist ausgezeichnet mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: Ab 

Hauptbahnhof Winterthur mit dem Bus (Linien 3, 5 und 14) bis Haltestelle „Eishalle“. Verzich-

ten Sie auf die Anreise mit dem Privatauto. Es besteht nur ein beschränktes und kostenpflichti-

ges Angebot an Parkplätzen. 

 

1.2. Öffnungszeiten 

Samstag, 4. September 2021:  ab 08.30h 

Sonntag, 5. September 2021: ab 07.30h 

 

1.3. Eintritt 

Der Eintritt ins Stadion ist frei. 

Der Eintritt für Athlet*innen über 16 Jahre und Coaches ins Stadion ist nur nach Vorweisen ei-

nes COVID-Zertifikats zur Bestätigung einer Impfung, einem negativen Antigen-Schnelltest 

(maximal 48h alt) bzw. einem PCR Test (maximal 72h alt) oder einer ärztl. Bestätigung über 

die durchgemachte Covid-Erkrankung möglich (siehe Covid-Schutzkonzept). Auch Athlet*innen 

unter 16 Jahren müssen einen offiziellen Ausweis (ID, Pass) vorweisen. 

Athlet*innen und ihre Coaches haben nur an ihrem Wettkampftag Zutritt ins Stadion. 

 

1.4. Garderoben 

Die Garderoben befinden sich im Untergeschoss des Tribünengebäudes. Die Zuordnungen sind 

im Eingangsbereich beschildert. 
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2. Weisungen an die Athletinnen und Athleten 

2.1. Reglemente 

Es gelten die Reglemente IWR 2020 und WO 2020 sowie die dazugehörigen Datenblätter. 

 

2.2. Startnummernausgabe 

Die Startnummernausgabe befindet sich beim „Chambre d'appel" (Stadioneingang). 

Öffnungszeiten: Samstag, 4. September 2021: 08.30h 

    Sonntag, 5. September 2021: 07.30h 

Die Startnummern müssen klar lesbar und ungefaltet auf der Brust getragen werden, bei 

Sprungwettbewerben wahlweise auf der Brust oder auf dem Rücken. Die Startnummer wird 

einmal abgegeben und gilt für beide Tage. 

Bei den Laufwettbewerben ab 600m wird am Start eine Laufnummer abgegeben. Diese ist auf 

der rechten Seite der Hose anzubringen. 

Achtung: 

Der Bezug der Startnummer ersetzt den Appell (siehe 2.3.) nicht! 

 

2.3. Appell 

Sämtliche Athlet/-innen melden sich für alle von ihnen bestrittenen Disziplinen bis spätestens 

60 Minuten (Stabhochsprung 90 Minuten) vor Wettkampfbeginn der entsprechenden Disziplin 

im „Chambre d'appel" beim Stadioneingang und kreuzen sich auf der ausgehängten Liste an. 

Im Anschluss an den Appell werden die Serien zusammengestellt und die Bahnen sowie bei 

den technischen Disziplinen die Reihenfolge ausgelost. 

Achtung: 

Nicht-Ankreuzen hat die Streichung von der entsprechenden Disziplin zur Folge.  

 

2.4. Antreten zum Wettkampf / Callroom 

Die Athlet/-innen besammeln sich vor Beginn des Wettkampfes zu den folgenden Zeiten per-

sönlich beim Callroom" beim Stadioneingang: 

- 60 min vor der Wettkampfzeit des Stabhochsprungs 

- 45 min vor der Wettkampfzeit der übrigen Sprünge 

- 45 min vor der Wettkampfzeit der Würfe 

- 25 min vor der Wettkampfzeit der Läufe (gilt für Vorlauf, Halbfinal und Final) 

Sie werden gemeinsam von dort auf die Wettkampfanlage geführt. 

Achtung: 

Wer nicht pünktlich beim Callroom erscheint, wird für die entsprechende Disziplin ausgeschlos-

sen. Wer zum Zeitpunkt des Callrooms in einer anderen Disziplin im Einsatz steht, kann sich 

vertreten lassen. 

 

2.5. Nichtteilnahme /Abmeldung (IWR 142) 

Gemäss IWR 142.4. hat unentschuldigtes Fernbleiben in einer Disziplin, insbesondere auch in 

einem Halbfinal oder Final, für die betreffende Athletin / den betreffenden Athleten die Strei-

chung in sämtlichen weiteren Disziplinen der gesamten Veranstaltung zur Folge. Zudem gibt es 

bei Abmeldungen, die zu spät erfolgen, kein Nachrücken mehr. 

a) Die nächste Runde findet am gleichen Tag statt 

Athlet/-innen, die aus irgendeinem Grund einen Halbfinal oder Final nicht bestreiten, melden 

sich bis spätestens 60 Min. vor Beginn der nächsten Runde im Rechnungsbüro ab. 

b) Die nächste Runde findet am nächsten Tag statt 

Bei einem Verzicht auf den Final, meldet sich der Athlet / die Athletin bis spätestens 30 Minu-

ten nach dem Halbfinal im Rechnungsbüro ab. Die Finalzusammensetzungen werden am Sams-

tag, 4. September ab 23 Uhr auf «Live Resultate» und der Homepage www.lvw.ch/sm2021 

publiziert. 

http://www.lvw.ch/sm2021


  

 

 

 

 

2.6. Einlaufen / Einwerfen 

Das Einlaufen und Einwerfen ist nur auf den dafür bezeichneten Nebenplätzen gestattet. 

Das Einwerfen und Einspringen auf dem Wettkampfplatz wird gemäss IWR durchgeführt. 

 

2.7. Benützung eigener Geräte 

Es dürfen folgende eigene Geräte benutzt werden: Stabhochsprungstäbe, Kugeln, Disken, 

Hämmer, Speere. 

Die Wurfgeräte müssen bis spätestens 60 Minunten vor Wettkampfbeginn zur Prüfung bei der 

"Gerätekontrolle" im Untergeschoss des Tribünengebäudes vorgelegt werden. 

Die Wurfgeräte werden durch das Kampfgericht auf den Wettkampfplatz gebracht. Es darf nur 

mit denjenigen eigenen Geräten gestartet werden, die vom Veranstalter geprüft und markiert 

worden sind. 

Die Stabhochsprungstäbe müssen spätestens 75 Minuten vor dem Wettkampfbeginn direkt am 

Wettkampfplatz abgegeben werden. 

Die Anlaufmarkierungen für die technischen Disziplinen werden vom Veranstalter zur Verfü-

gung gestellt. Andere Markierungen sind nicht gestattet. 

 

2.8. Schuhregelung 

Es gilt auch in der Schweiz die Schuhregelung von World Athletics: Für Läufe ab 800m darf die 

Sohle der Schuhe maximal 25mm dick sein. Ein Nichtbeachten dieser Regel (WA Technical 

Rules Ziffer 5.13.3) hat eine Disqualifikation zur Folge. 

Eine Liste der erlaubten Schuhe findet sich unter dem folgenden Link: https://www.wor-

ldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information 

 

2.9. Aufenthalt im Innenraum 

Betreuungspersonen sind nicht berechtigt, die Athlet/-innen in den Innenraum zu begleiten. 

Nichtbefolgung dieser Vorschrift führt zur Disqualifikation der entsprechenden Athlet/-innen. 

 

2.10. Verlassen des Wettkampfplatzes 

Nach dem Wettkampf verlassen die Athlet*innen unter der Leitung des Anlagenchefs geschlos-

sen den Wettkampfplatz. Ausgeschiedene Athlet*innen im Vorkampf werden von der Anlage 

begleitet. Die drei Erstplatzierten halten sich für die Siegerehrungen bereit. 

 

2.11. Tenue- und Werbevorschriften 

Die Athlet*innen müssen in einem von ihrem Verein freigegebenen Dress an den Start gehen. 

Dabei sind die Werbebestimmungen von Swiss Athletics einzuhalten (siehe Werbereglement). 

Auf der Wettkampfanlage darf ausser gemäss Werbereglement auf getragenen Kleidern und 

Taschen, keine Form von Werbung betrieben werden. 

 

2.12. Elektronische Geräte auf dem Wettkampfplatz 

Das Benutzen von Videokameras, Radios, CD-Player, MP*-Players, Funkgeräten, Mobiltelefo-

nen oder ähnlichen Geräten im Wettkampfbereich ist verboten. 

 

2.13. Siegerehrungen 

Die Siegerehrungen finden 30 Minuten nach Wettkampfende statt. Die drei Erstplatzierten je-

der Disziplin besammeln sich zum entsprechenden Zeitpunkt unaufgefordert beim Sammelplatz 

"Siegerehrung" in der Mitte des Tribünengebäudes. Die Siegerehrung gilt als Teil des Wett-

kampfes. 
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2.14. Auszeichnungen 

Die drei Erstklassierten pro Disziplin erhalten die Meisterschaftsmedaillen in Gold, Silber und 

Bronze. Das gestickte Meisterabzeichen "Champion 2021“ wird den Sieger/-innen nach der 

Meisterschaft von Swiss Athletics zugeschickt. 

Nehmen weniger als drei Athleten/-innen den Wettkampf auf, werden der SM-Titel und die 

Meisterschaftsmedaillen nicht vergeben. 

 

2.15. Dopingkontrolle 

An den Meisterschaften können Dopingkontrollen durchgeführt werden. 

 

2.16. Sanität 

Der Sanitätsposten befindet sich in der Mitte des Tribünengebäudes (Untergeschoss). 

 

2.17. Versicherung 

Die Versicherung gegen Unfall und Diebstahl ist Sache der Wettkämpfer/-innen. Der Veranstal-

ter lehnt jede Haftung ab. 

 

2.18. Verpflegung / Unterkunft 

Im Stadion wird ein Restaurantbetrieb geführt (gemäss Covid-Vorgaben). 

Allfällige Unterkünfte sind selbst zu organisieren. 

3. Technische Informationen zu den Wettkämpfen 

3.1. Qualifikationsmodus und Sprunghöhen 

Siehe www.lvw.ch/sm2021 unter Unterlagen zum Wettkampf. 

 

3.2 Neutralisation 

Schiedsrichter und Organisator können im Stabhochsprung bei Bedarf eine Neutralisation be-

stimmen. 

 

3.3 Vorbereitungszeit 

Den Athleten/-innen steht in allen Disziplinen in der Regel eine Vorbereitungszeit von einer Mi-

nute zur Verfügung. 

 

3.4 Sprungbalken 

Es wird ein Einlagebrett mit einem Winkel von 45° im Plastilinstreifen verwendet.  

 

3.5 Weitenmessung 
Die langen Würfe werden elektronisch gemessen. 

 

3.6 Spikes 
Die Wettkampfanlage darf nur mit max. 6mm Spikes betreten werden. 

http://www.lvw.ch/sm2021

